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Privatkonkurse in Österreich 
Institutionen, Entwicklung und Charakteristika seit 1995 
Stefan Angel, Philipp Warum 

 Der Beitrag untersucht die Entwicklung von Privatkonkursen in Österreich auf nationaler und regionaler 
Ebene und stellt diese im Rahmen einer deskriptiven Analyse Reformschritten und zentralen 
makroökonomischen Kennzahlen gegenüber. 

 Der Privatkonkurs bietet überschuldeten Personen seit 1995 die Möglichkeit, eine Restschuldbefreiung 
zu erlangen. Mehrere Reformen haben die Verfahren schuldnerfreundlicher gemacht. Für eine 
Restschuldbefreiung müssen die Betroffenen jedoch immer noch mindestens 3 Jahre am 
Existenzminimum leben. 

 Die Entwicklung der Privatkonkurse hängt mit der Konjunktur und insbesondere mit größeren 
konkursrechtlichen Reformen zusammen.  

 Urbane Ballungsräume weisen überdurchschnittliche Privatkonkursquoten auf.  

 Der vorübergehende Rückgang der Konkurse in der COVID-19-Krise unterstreicht die Bedeutung von 
schulden- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. 

 

 
Privatkonkurse in Österreich 
I. Quartal 1995 bis I. Quartal 2022 

 

Während im Jahr 1995 noch knapp unter 1.000 Konkursanträge gestellt wurden, so 
waren es im Jahr 2000 bereits über 3.000 und im Zeitraum 2010/2020 durchschnitt-
lich etwa 10.000 Anträge jährlich (Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; 
WIFO-Berechnungen. Die vertikalen Linien markieren die Zeitpunkte des 
Inkrafttretens wesentlicher Gesetzesänderungen). 

 

"Auch in Österreich lassen sich 
mögliche Zusammenhänge 
zwischen Reformen und der Zahl 
der Privatkonkurse erkennen." 
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Privatkonkurse in Österreich. Institutionen, Entwicklung und 
Charakteristika seit 1995 
Der Privatkonkurs bietet überschuldeten Personen die Mög-
lichkeit, eine Restschuldbefreiung zu erlangen. Von 1995 bis 
Ende 2021 wurden in Österreich insgesamt etwa 197.000 
Privatkonkursanträge gestellt. Die jährliche Zahl der An-
träge stieg bis Ende der 2000er-Jahre kontinuierlich an. Seit-
her lassen sich größere Sprünge in den Fallzahlen be-
obachten, vor allem im Zusammenhang mit Reformen und 
Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen, wie 
etwa in der COVID-19-Krise. In der Analyse zeigen sich 
auch Zusammenhänge mit der Konjunktur und der Bevöl-
kerungsdichte, wobei die Konkursquoten vor allem in urba-
nen Gebieten hoch sind. Zur Untersuchung detaillierter 
kausaler Zusammenhänge sowie der Auswirkungen der re-
zenten Teuerungswelle sind jedoch vertiefende Analysen 
erforderlich. 

 Private Bankruptcies in Austria. Institutions, Development 
and Characteristics since 1995 
Personal bankruptcy offers over-indebted individuals the 
opportunity of residual debt discharge. From 1995 to the 
end of 2021, a total of around 197,000 private bankruptcy 
petitions were filed in Austria. The annual number of filings 
rose steadily until the end of the 2000s. Since then, larger 
jumps in case numbers can be observed, especially in con-
nection with private bankruptcy reforms and other 
changes in the policy framework, such as in the COVID-19 
crisis. The analysis also shows correlations with economic 
activity and population density, with bankruptcy rates be-
ing particularly high in urban areas. However, more in-
depth analyses are needed to examine detailed causal re-
lationships as well as the impact of recent inflation dynam-
ics. 
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1. Einleitung 

Dieser Beitrag beleuchtet die Entwicklung 
der Privatkonkurse in Österreich seit der flä-
chendeckenden Einführung dieses Rechtsin-
struments für natürliche Personen im Jahr 
1995. Kernelement von Privatkonkursverfah-
ren ist die Möglichkeit zur Restschuldbefrei-
ung unter bestimmten Voraussetzungen 
(siehe Kapitel 2).  

Von 1995 bis Ende 2021 wurden in Österreich 
insgesamt etwa 197.000 Privatkonkursan-
träge gestellt. Die Zahl der Privatkonkurse 
wird durch mehrere Faktoren bestimmt 
(Heuer, 2019; White, 2017). Sie ist erstens von 
der Zahl der Personen abhängig, die akute 
Liquiditätsprobleme und Rückzahlungs-
schwierigkeiten haben. Wie groß diese 
Gruppe der Überschuldeten ist, hängt wie-
derum vor allem vom Ausmaß unerwarteter 
Einkommens- und Ausgabenschocks, der 
Konjunktur, institutionellen Rahmenbedin-
gungen auf relevanten Märkten (Kredit-
vergabe und -volumen, Preisentwicklung) 
und dem Potential des Wohlfahrtsstaates 
ab, finanzielle Schocks abzufedern (z. B. 

durch Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Kranken-
geld, usw.).  

Zweitens ändern sich auch die Hürden (Kos-
ten) bzw. die Anreize, ein Privatkonkursver-
fahren zu eröffnen, wenn an bestimmten 
Stellschrauben (siehe Kapitel 2) gedreht wird 
(White, 2017). Aus theoretischer Perspektive 
stellen Privatkonkurse für die Konsumentin-
nen und Konsumenten eine teilweise Versi-
cherung ihres Konsums dar, da durch eine 
Restschuldbefreiung ein "ewiger Konkurs" 
vermieden wird und laufende Konsumaus-
gaben nicht dauerhaft eingeschränkt wer-
den müssen (z. B. infolge von Lohnpfän-
dung), um die Schulden zu begleichen. Rest-
schuldbefreiung und Zinsenstopp können 
auch dazu beitragen, mögliche negative 
Begleiteffekte (ökonomische Externalitäten) 
der Verschuldung, z. B. eine Verschlechte-
rung des Gesundheitszustands (Angel, 2016; 
Turunen & Hiilamo, 2014) oder ein Abrut-
schen in die Kriminalität (McIntyre, 2017), 
hintanzuhalten. Sobald die Restschuldbefrei-
ung nach einer absehbaren, begrenzten 

Der gesamtwirtschaftli-
che Wohlfahrtsgewinn 
durch Privatkonkurse 
hängt davon ab, inwie-
weit der Nutzengewinn 
durch Restschuldbefrei-
ung die Folgekosten von 
"moral hazard" (z. B. Kre-
ditverteuerung) über-
steigt. 
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Dauer der Lohnpfändung auf das Existenzmi-
nium erteilt wird, steigt der Arbeitsanreiz 
(Chatterjee, 2008; White, 2017). Wird im Pri-
vatkonkursrecht ganz auf die Lohnpfändung 
verzichtet und nur das Vermögen verwertet, 
wie dies etwa im "Chapter 7"-Verfahren in 
den USA der Fall ist, bleiben die Arbeitsan-
reize trotz des laufenden Privatkonkursver-
fahrens bestehen (Chen & Zhao, 2017).  

Die Einführung oder Erleichterung von Privat-
konkursen birgt aber auch das Risiko von 
"moral hazard" bei der Bildung von Sparrück-
lagen, beim Konsum bzw. bei der Schulden-
aufnahme (Indarte, 2022). Durch das höhere 
Ausfallrisiko ist eine Verschärfung bzw. Ver-
teuerung der Kreditvergabe als negative Ex-
ternalität für andere Schuldnerinnen und 
Schuldner denkbar (Gross et al., 2021). Aus 
ökonomischer Perspektive hängt der ge-
samtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn durch 

die Einführung oder Erleichterung von Privat-
konkursen davon ab, ob der Nutzengewinn 
– z. B. durch Konsumversicherung und gerin-
gere negative Externalitäten – die Kosten 
durch verschärfte Kreditbedingungen und 
höhere Zinssätze übersteigt (Chatterjee, 
2008). Der empirische Befund kann von Land 
zu Land bzw. je nach Ausmaß der Reform 
unterschiedlich ausfallen. 

Dieser Beitrag beschreibt zunächst die Eck-
punkte wichtiger Privatkonkursreformen (Ka-
pitel 2). In einem zweiten Schritt wird die Ent-
wicklung der Privatkonkurse auf nationaler 
und regionaler Ebene nachgezeichnet und 
vor dem Hintergrund der Reformschritte so-
wie der makroökonomischen Entwicklung 
analysiert (Kapitel 3). Kapitel 4 beinhaltet 
eine Zusammenfassung und Schlussfolgerun-
gen. 

2. Institutioneller Kontext 
2.1 Geltende Regelungen zum Privatkonkurs 

Das Konkursverfahren für Privatpersonen 
wird in der österreichischen Insolvenzord-
nung als "Schuldenregulierungsverfahren" 
bezeichnet. Es stellt die hauptsächliche Al-
ternative zu außergerichtlichen Vereinbarun-
gen (z. B. Stundung, außergerichtlicher Aus-
gleich mit Restschuldbefreiung) zwischen (je-
weils allen) Gläubigerinnen bzw. Gläubigern 
und Schuldnerinnen bzw. Schuldnern dar. 
Mehrere Verfahrensformen sind möglich 
(Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, 2022): Ers-
tens, ein Sanierungsplan (weniger als 1% al-
ler Privatkonkurse, keine Vermögensverwer-
tung), zweitens, ein Zahlungsplan (75% aller 
Privatkonkurse, Vermögensverwertung, nur 
mit Zustimmung der Gläubigerinnen bzw. 
Gläubiger), und drittens, ein Abschöpfungs-
verfahren (25% aller Privatkonkurse, Vermö-
gensverwertung; wenn die Kreditgebenden 
dem Zahlungsplan nicht zustimmen). Aus ju-
ristischer Sicht endet das Konkursverfahren, 
sobald der vorgeschlagene Sanierungs- 
oder Zahlungsplan von der Mehrheit der Kre-
ditgebenden angenommen oder aber – bei 
Ablehnung durch die Gläubigerinnen bzw. 
Gläubiger – ein Abschöpfungsverfahren ein-
geleitet wurde. Ab diesem Zeitpunkt muss 
die Schuldnerin bzw. der Schuldner die ver-
einbarten Zahlungen für einen bestimmten 
Zeitraum leisten und kann schließlich die 
Restschuldbefreiung erreichen. 

2.2 Wesentliche Reformen des Privat-
konkursverfahrens seit 1995 

Die Konkursordnungsnovelle 19931) der "Kai-
serlichen Konkursordnung" von 1913 markiert 
den Anfang des Privatkonkurses in Öster-

 
1)  BGBl 974/1993, in Kraft getreten am 1. 1. 1995, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_9
74_0/1993_974_0.pdf. 

reich. Davor war eine Restschuldbefreiung 
für Privatpersonen de facto nur auf Basis au-
ßergerichtlicher Einigungen mit den Gläubi-
gerinnen bzw. Gläubigern möglich. Das ge-
richtliche Konkursverfahren vor 1995 bot 
zwar die Möglichkeit zur Restschuldbefrei-
ung, aber nur unter bestimmten – und aus 
heutiger Sicht deutlich restriktiveren – Bedin-
gungen. So waren z. B. ein gewisses Vermö-
gen zur Deckung der Verfahrenskosten und 
die Erfüllung einer höheren Mindesttilgungs-
quote innerhalb kurzer Zahlungsfristen erfor-
derlich (Jürgens, 2004). Die 1995 in Kraft ge-
tretene Novelle eröffnete allen natürlichen 
Personen – auch ohne Deckung der Kosten 
des Konkursverfahrens – die Möglichkeit der 
Restschuldbefreiung über zwei Wege: Ers-
tens, durch die Inanspruchnahme eines Zah-
lungsplans (nur mit Zustimmung der Gläubi-
gerinnen bzw. Gläubiger) oder zweitens, mit-
tels Abschöpfungsverfahren, das auch ohne 
Zustimmung der Kreditgebenden möglich 
und damit ein Novum war. Das Abschöp-
fungsverfahren sah sieben Jahre Leben am 
Existenzminimum (laut Lohnpfändungsbe-
stimmungen) sowie eine Mindesttilgungs-
quote von 10% der Gesamtschuld innerhalb 
von sieben Jahren vor.  

Mit der Tilgungsquote und der Verfahrens-
dauer wurden zwei zentrale Parameter in 
nachfolgenden Reformen adaptiert, 
wodurch die Restschuldbefreiung sukzessive 
erleichtert wurde. Zwischen 1995 und 2017 
gab es mehrere kleinere Reformen, so etwa 
die Insolvenzrechts-Novelle von 2002, die 
Schuldnerinnen bzw. Schuldnern ohne kos-
tendeckendes Vermögen durch geringere 
Auflagen den Zugang erleichterte, aber 
auch eine größere Mitwirkungspflicht der 

Durch mehrere Refor-
men wurde das Privat-

konkursverfahren in Ös-
terreich seit 1995 schuld-

nerfreundlicher. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_974_0/1993_974_0.pdf
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insolventen Personen vorsah (Fitzka & 
Niederreiter, 2015; Jürgens, 2004). 

2017 trat eine wesentliche Änderung in Kraft. 
Die Mindesttilgungsquote wurde abge-
schafft und die Verfahrensdauer im Ab-
schöpfungsverfahren auf fünf Jahre verkürzt. 
Andererseits mussten Schuldnerinnen bzw. 
Schuldner ohne pfändbares Einkommen 
dem Gericht von nun an einmal jährlich Aus-
kunft über ihre Bemühungen um eine Er-
werbstätigkeit geben. Darüber hinaus ist seit 
dieser Reform der Versuch, vor dem Konkurs-
verfahren einen außergerichtlichen Aus-
gleich zu erreichen, nicht mehr verpflichtend 
(ASB Schuldnerberatungen GmbH, 2022). 
Von allen Reformen seit 1995 stellt jene von 
1997 die größte Zäsur dar. 

Seit Juli 2021 bietet die Insolvenzrechtsno-
velle (vorerst befristet bis Juli 2026) die Mög-
lichkeit einer weiteren Verkürzung der Ent-
schuldungsdauer auf drei Jahre, wenn ge-
richtlich eine offenkundige Zahlungsunfähig-
keit festgestellt wurde und die Schuldnerin 
bzw. der Schuldner innerhalb von 30 Tagen 
geeignete Maßnahmen zu deren Beseiti-
gung setzt (z. B. durch Inanspruchnahme ei-
ner Schuldnerberatung; ASB Schuldnerbera-
tungen GmbH, 2022). 

2.3 Einordnung des österreichischen 
Privatkonkursrechts im europäischen 
Kontext 

Privatkonkursverfahren wurden in Europa be-
ginnend mit Großbritannien und Frankreich 
ab Ende der 1980er-Jahre schrittweise ein-
geführt und existieren mittlerweile in fast al-
len europäischen Ländern (Kadner Graziano 
et al., 2019). Ländervergleichende Studien 
zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 
sind allerdings spärlich gesät.  

Sajadova (2019) gelangt auf Basis eines um-
fassenden Vergleichs der Regelungen in 30 
europäischen Ländern zu folgenden Ergeb-
nissen zu zentralen Parametern von Privat-
konkursen: Erstens, die Frist für die Entschul-
dung (Entschuldungsdauer) schwankt stark 
zwischen 6 Monaten und 14 Jahren; zwei-
tens, die Mindesttilgungsquote liegt in den 

meisten Ländern bei 0% und vereinzelt bei 
bis zu 30%; drittens, in den meisten Ländern 
gibt es mehr als einen Verfahrenstyp; und 
viertens, in allen 30 Ländern mit Ausnahme 
der Schweiz ist am Ende des Verfahrens eine 
Restschuldbefreiung möglich. 

Walter und Krenchel (2021) untersuchen an-
hand mehrerer Dimensionen, wie "nachsich-
tig", der Schuldnerin bzw. dem Schuldner ge-
genüber, die Regelungen in 25 europäi-
schen Ländern und den USA sind (Stand 
2020). Sie betrachten dabei, wie das Privat-
insolvenzsystem mit Zahlungsausfällen um-
geht, wie leicht oder schwer es für Schuldne-
rinnen bzw. Schuldner ist, einen Neuanfang 
("fresh start") zu erreichen (Dauer und Kosten 
bis zur Restschuldbefreiung), und wie stigma-
tisiert die Betroffenen nach dem Neustart 
sind. Die Indikatoren erfassen unter ande-
rem, ob eine Restschuldbefreiung über-
haupt möglich ist, die Dauer bis zur Rest-
schuldbefreiung, etwaige Mindesttilgungs-
quoten und den Zugang zu Krediten nach 
Abschluss des Verfahrens. Als Erhebungsme-
thoden dienten die Analyse von nationalen 
Gesetzestexten sowie ein Abgleich der Er-
gebnisse mit 19 Länderexpertinnen bzw. -ex-
perten. Im Ergebnis liegt Österreich auf 
Rang 8 von 25, ist also überdurchschnittlich 
schuldnerfreundlich. Die Länder mit dem 
höchsten Grad an Nachsichtigkeit gegen-
über Schuldnerinnen bzw. Schuldnern sind 
Walter und Krenchel (2021) zufolge Däne-
mark, Schweden und Polen; am restriktivsten 
sind hingegen Lettland, Ungarn, Litauen2). 
Die Autoren stellen weiters eine starke Hete-
rogenität der Systeme fest. Systematische re-
gionale Cluster finden sich zwar nicht. Als all-
gemeines Muster zeigt sich jedoch eine 
starke positive Korrelation zwischen dem 
Ausmaß der Nachsichtigkeit und dem Alter 
der Rechtsvorschriften: je länger in einem 
Land die erste Gesetzgebung zum Privatkon-
kurs in Kraft ist, desto schuldnerfreundlicher 
waren die Regelungen im Jahr 2020. Walter 
und Krenchel (2021) schließen daraus, dass 
die Konkursvorschriften zu Beginn eher streng 
formuliert sind und nachfolgende Reformen 
die Restschuldbefreiung tendenziell erleich-
tern. 

3. Entwicklung der Privatkonkurse seit 1995 
3.1 Privatkonkurse in Österreich – 

Entwicklung und Charakteristika 

Informationen zu Privatkonkursen und deren 
Merkmalen werden in Österreich bis zum Ab-
schluss des Verfahrens in der Ediktsdatei, so-
wohl online als auch im Amtsblatt, veröffent-

 
2)  Die USA liegen auf Rang 5 und somit deutlich über 
dem EU-Durchschnitt. 

licht. Die nachfolgenden Analysen basieren 
auf einer Datenbank der ASB Schuldnerbe-
ratungen GmbH ("ASB Edikte"), in der alle ös-
terreichischen Privatkonkurse seit 1995 ano-
nymisiert erfasst sind. 
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Abbildung 1: Privatkonkurse in Österreich 
I. Quartal 1995 bis I. Quartal 2022 

 

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; WIFO-Berechnungen. Die vertikalen Linien markieren die Zeit-
punkte des Inkrafttretens wesentlicher Gesetzesänderungen. 

 

Seit Einführung des Privatkonkurses in seiner 
heutigen Form hat dieses Verfahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Während 
1995 noch knapp unter 1.000 Konkursan-
träge gestellt wurden, waren es im Jahr 2000 
bereits über 3.000 und im Zeitraum 
2010/2020 bereits durchschnittlich etwa 
10.000 Anträge jährlich. Auch die Insolvenz-
verbindlichkeiten3) stiegen von 2002 bis 2007 
kontinuierlich an, von 464 Mio. € auf etwa 
1 Mrd. €, und beliefen sich in der Periode 
2007/2017 auf durchschnittlich 1,1 Mrd. € pro 
Jahr. 2018 erreichten die Verbindlichkeiten 
erstmals 1,9 Mrd. €, um dann bis 2021 wieder 
auf 878 Mio. € zu sinken (KSV1870 Holding 
AG, 2022). Privatkonkursanträge werden 
grundsätzlich beim zuständigen Bezirksge-
richt gestellt, welches zunächst das Vorlie-
gen der Insolvenzvoraussetzungen gemäß 
Insolvenzordnung prüft, um entweder ein 
Schuldenregulierungsverfahren zu eröffnen 
oder den Antrag abzuweisen. Im Durch-
schnitt führen etwa 87% der Anträge zur Er-
öffnung eines Verfahrens. 

Abbildung 1 zeigt die unterjährige Entwick-
lung von Anträgen, Eröffnungen und Abwei-
sungen von Privatkonkursen in Österreich 
zwischen 1995 und 2022. Neben einem Auf-
wärtstrend lässt die Langzeitbetrachtung 
auch eine hohe Variation erkennen. In der 
ökonomischen Literatur, insbesondere in den 
USA, werden die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen rund um den Privatkonkurs als 

 
3)  Schätzungen des Kreditschutzverbandes von 1870 
(KSV1870 Holding AG). 

maßgeblicher Erklärungsfaktor für dessen In-
anspruchnahme diskutiert (siehe Kapitel 3.2). 
Auch in Österreich zeigen sich mögliche Zu-
sammenhänge zwischen Reformen und Fall-
zahlen. Abgesehen vom kontinuierlichen An-
stieg der Konkurse, der mit mehreren kleine-
ren, tendenziell schuldnerfreundlichen Refor-
men einherging (Kapitel 2), ist insbesondere 
die Entwicklung rund um die vorletzte grö-
ßere Reform, das Insolvenzrechtsänderungs-
gesetz (IRÄG) 2017, auffällig. So lassen sich 
2017 zunächst ein starker Rückgang der An-
träge in Erwartung der Reform und ein da-
rauffolgender kräftiger Anstieg beobachten. 
Für eine genauere kausale Analyse der Aus-
wirkungen der jüngsten Reform von 2021 ist 
es noch zu früh. Dafür müssten jedenfalls 
auch die Einflüsse der COVID-19- und der 
Energiekrise sowie der zugehörigen staatli-
chen Beschränkungs- und Hilfsmaßnahmen 
identifiziert werden. Jedoch könnte es, wie 
in Abbildung 1 ersichtlich, auch 2021 zu einer 
Verzögerung von Konkursanträgen bis unmit-
telbar nach der Reform gekommen sein. Die 
Anzahl der abgewiesenen Anträge lag in 
den Jahren 2005 bis 2019 relativ konstant bei 
etwa 300 Fällen je Quartal, weshalb die Ab-
weisungsquote mit steigenden Antragszah-
len über die Zeit zurückging. 2020 und 2021 
war jedoch ein stärkerer Rückgang der Ab-
weisungen als der Anträge zu beobachten, 
wodurch die Abweisungsquote neue Tiefst-
werte erreichte. 
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Abbildung 2: Privatkonkurse in den Bundesländern 

 

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; WIFO-Berechnungen. 

 
 

Abbildung 3: Konkursquoten in den Bundesländern 

  

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; Statistik Austria; WIFO-Berechnungen. 

 

Abbildung 2 stellt den Anteil der Bundeslän-
der an der Gesamtzahl der jährlichen Privat-
konkurseröffnungen dar. Grundsätzlich be-
steht ein gewisser Zusammenhang zwischen 
der Bevölkerungszahl und der Zahl der Pri-
vatkonkurse. Allerdings ist der Anteil Wiens 
am österreichischen Privatkonkursgesche-
hen überproportional: Er belief sich ab 2006 
auf über 30%, in den Jahren 2009 bis 2016 so-
gar auf über 40%. Dagegen sind die Anteile 
der anderen Bundesländer teilweise 

unterproportional zu ihrer Bevölkerung. Zur 
besseren Vergleichbarkeit der Bundesländer 
werden daher Konkursquoten ausgewiesen, 
die das Verhältnis der Verfahrenseröffnun-
gen zur Bevölkerungszahl angeben (Abbil-
dung 3). Neben Wien zeigten im Zeitverlauf 
auch Kärnten, Vorarlberg und Tirol hohe 
Konkursquoten von über 10 Eröffnungen je 
10.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner. Die 
anderen Bundesländer weisen dagegen 
niedrigere Quoten auf. 

Im Zeitverlauf zeigen ne-
ben Wien auch Kärnten, 
Vorarlberg und Tirol 
hohe Konkursquoten 
von über 10 Eröffnungen 
je 10.000 Einwohnerin-
nen bzw. Einwohner. 
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Abbildung 4: Privatkonkurse nach Gerichtsbezirken 2019 
Eröffnungen je 10.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern 

 

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; Statistik Austria; Stadt Graz; Stadt Linz; WIFO-Berechnungen. Ge-
meindedaten aggregiert auf Gerichtsbezirksebene. In Linz und Graz erfolgt die Zuordnung von Stadtbezirken 
zu Gerichtsbezirken. 

 
 

Abbildung 5: Privatkonkurse nach Gerichtsbezirken 2020 
Eröffnungen je 10.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern 

 

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; Statistik Austria; Stadt Graz; Stadt Linz; WIFO-Berechnungen. Ge-
meindedaten aggregiert auf Gerichtsbezirksebene. In Linz und Graz erfolgt die Zuordnung von Stadtbezirken 
zu Gerichtsbezirken. 

 

Ein erster Schritt zur Erklärung dieser Unter-
schiede ist die kleinräumige Analyse des 
Konkursgeschehens. Mit dem vorliegenden 
Datensatz ist dies auf der Ebene der Ge-
richtsbezirke möglich. Die Abbildungen 4 bis 
6 zeigen die Konkursquoten in den österrei-
chischen Gerichtsbezirken für die Jahre 
2019, 2020 und 2021. 2019 traten die höchs-
ten Eröffnungsquoten mit wenigen Ausnah-
men in urbanen Gebieten mit höherer Be-
völkerungsdichte auf, insbesondere in Wien 

und Linz. Eine relative Häufung der Fälle 
kann, abgesehen von Sankt Pölten und Ei-
senstadt, für alle Landeshauptstädte festge-
stellt werden. Dagegen gibt es nur wenige 
ländliche Gebiete mit relativ hohen Fallzah-
len bei gleichzeitig kleiner Bevölkerung (z B. 
Eisenkappel in Kärnten mit 9 Eröffnungen auf 
knapp unter 6.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner). 2020 und 2021 sanken die Fallzah-
len infolge schuldenbezogener COVID-19-
Hilfsmaßnahmen (u. a. Möglichkeit zur 

Am höchsten sind die 
Konkurseröffnungsquo-
ten in urbanen Gebie-

ten. 
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Stundung von Mietrückständen und Kreditra-
ten). Am höchsten waren Konkursquoten 
weiterhin vor allem in den Ballungsräumen. 
Dies hängt vermutlich mit dem höheren Be-
ratungsangebot durch staatlich anerkannte 
Schuldnerberatungen und gewerbliche Ver-
mögensberatungen zusammen. Wie Adkis-
son und Saucedo (2012) zeigen, weisen 
auch in den USA Bundesstaaten mit einem 
höheren Bevölkerungsanteil in urbanen Ge-
bieten höhere Konkursquoten auf. Die Auto-
ren werten dies als Beleg dafür, dass Stadt-
bewohnerinnen bzw. -bewohner besonders 
zu demonstrativem Konsum neigen und fol-
gern daraus eine Häufung von Konkursfällen 

in den Städten. Ein dritter Erklärungsansatz 
führt diesen Unterschied auf eine geringere 
Stigmatisierung von Privatkonkursen in Städ-
ten zurück (Agarwal et al., 2011). Höhere An-
teile von Gruppen mit erhöhtem Konkursri-
siko in den Städten könnten ein weiterer Fak-
tor sein (ASB Schuldnerberatungen GmbH, 
2020b). Eine Gegenüberstellung der Konkurs-
quoten mit den Arbeitslosenquoten (nach 
Arbeitsmarktbezirken; Arbeitsmarktservice 
Österreich, 2022) und dem Anteil der Pflicht-
schulabsolventinnen bzw. -absolventen 
(nach politischen Bezirken; Statistik Austria, 
2022) zeigt jedoch keine eindeutigen Muster.

 

Abbildung 6: Privatkonkurse nach Gerichtsbezirken 2021 
Eröffnungen je 10.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern 

 

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; Statistik Austria; Stadt Graz; Stadt Linz; WIFO-Berechnungen. Ge-
meindedaten aggregiert auf Gerichtsbezirksebene. In Linz und Graz erfolgt die Zuordnung von Stadtbezirken 
zu Gerichtsbezirken. 

 

Zur Einordnung des österreichischen Konkurs-
geschehens wird in der Folge ein Überblick 
der Zusammenhänge mit wesentlichen, in 
der Literatur behandelten Faktoren gege-
ben. Abbildung 7 fasst mehrere für Privat-
konkurse relevante Zeitreihen für Österreich 
zusammen. Die linke obere Grafik zeigt 
nochmals die Entwicklung der Privatkon-
kurse, allerdings differenziert nach verschie-
denen Verfahrenstypen bzw. -ergebnissen. 
Die Eröffnungen von Fällen, die in Zahlungs-
plänen oder Abschöpfungsverfahren ende-
ten, entwickelten sich zwar grundsätzlich 
ähnlich, aber nicht immer parallel. So kam 
es etwa unmittelbar nach der Finanzmarkt- 
und Wirtschaftskrise zu einem rascheren An-
stieg der Abschöpfungsverfahren.  

Die rechte obere Grafik in Abbildung 7 wid-
met sich der Entwicklung der Verschuldung 
der österreichischen Haushalte. Im Gegen-
satz zu Wohnkrediten und sonstigen Krediten 

(z. B. für selbständige Erwerbstätigkeit, zur 
Schuldenkonsolidierung oder zur Ausbil-
dungsfinanzierung), die das Kreditvolumen 
der privaten Haushalte insgesamt steigen 
lassen, sind Konsumkredite sowohl absolut 
als auch in Relation zum Haushaltseinkom-
men rückläufig. Konsumkredite werden re-
gelmäßig im Zusammenhang mit Privatkon-
kursen diskutiert, da sie oft unbesichert sind 
und damit ein Anreiz bestehen könnte, diese 
Schulden durch die Restschuldbefreiung ei-
nes erfolgreichen Schuldenregulierungsver-
fahrens aufzulösen. White (2007) identifiziert 
in ihrem Literaturüberblick das rasche 
Wachstum der Kreditkartenschulden als 
hauptsächliche Ursache für den lebhaften 
Anstieg der Fallzahlen in den USA von 1980 
bis 2004. Jappelli et al. (2013) ermittelten für 
Deutschland, England und die USA für den 
Zeitraum 1980 bis 2012 einen positiven Zu-
sammenhang zwischen dem Anteil der 
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privaten Verschuldung am BIP und der Zahl 
der Privatkonkurse.  

Für Österreich lässt sich – zumindest auf Basis 
der dargestellten Zeitreihen – kein solcher 
Zusammenhang erkennen, da der langfris-
tige Anstieg der Privatkonkurse hierzulande 
nicht mit einer Zunahme von Konsumkredi-
ten korreliert. Die beobachteten Spitzen bei 
den Konkurszahlen müssten sich dafür direkt 
in Abschreibungen von unbesicherten Kredi-
ten wiederfinden. Da bestimmte Daten, 
etwa zu Abschreibungsraten von Kreditkar-
tenschulden oder notleidenden Konsumkre-
diten, in Österreich nur eingeschränkt 

zugänglich sind, kann dies nur näherungs-
weise untersucht werden (Abbildung 7, links 
unten). Der Anteil der notleidenden Kredite 
an den gesamten, vom österreichischen 
Bankensektor an private Haushalte vergebe-
nen Krediten hat sich in den letzten Jahren 
kontinuierlich verringert. Bärnthaler et al. 
(2018) untersuchten für 18 österreichische 
Banken die Anteile notleidender Kredite 
nach Kreditarten. Für Konsumkredite zeigte 
sich dabei bis zum I. Quartal 2017 keine auf-
fällige Entwicklung. Im II. Quartal 2017, also 
unmittelbar vor Inkrafttreten des IRÄG 2017, 
war jedoch ein leichter Anstieg des Anteils 
notleidender Konsumkredite beobachtbar.  

 

Abbildung 7: Konkurse und Verschuldungsindikatoren im Zeitverlauf  

  

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; EZB; EU-SILC; Statistik Austria; OeNB; WIFO-Berechnungen. – 1) Laut VGR: Verbindlichkeiten und verfüg-
bare Einkommen der privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. – 2) Anteil notleidender Kredite und Darlehen der privaten 
Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck bei in Österreich tätigen Banken. NPL . . . Non-Performing Loan. – 3) Laut OeNB: Zinsen 
der Kreditinstitute. Die vertikalen Linien markieren die Zeitpunkte des Inkrafttretens wesentlicher Gesetzesänderungen.  

 

Der langfristige Anstieg 
der Privatkonkurse kor-

reliert nicht mit einer Zu-
nahme von Konsumkre-

diten. 



 832 Privatkonkurse WIFO  ■  Monatsberichte 12/2022, S. 823-837
 

Da die Preisbildung von Krediten eine Aus-
fallprämie berücksichtigt, sollte sich die Ent-
wicklung der Privatkonkurse auch in den 
Zinssätzen, speziell für unbesicherte Kredite, 
wiederfinden (Abbildung 7, rechts unten). 
Nachdem die Zinsentwicklung von zahlrei-
chen Faktoren wie etwa den wirtschaftli-
chen Aussichten abhängt, ist es gerade in 
Krisenphasen kaum möglich, den Einfluss der 
Privatkonkurse zu isolieren. Die Zinssätze von 
revolvierenden Krediten, Überziehungskredi-
ten und Konsumkrediten im Bestand (letztere 
nicht abgebildet) zeigten nach der Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise im Wesentlichen 

einen Abwärtstrend, der sich bis zu den ge-
genwärtigen Krisen und den aktuellen Zinser-
höhungen der EZB fortsetzte. Betrachtet man 
allerdings die Zinssätze auf neuvergebene 
Konsumkredite, so weisen gewisse Zinsan-
stiege eine zeitliche Nähe zu Privatkonkursre-
formen wie dem IRÄG 2017 und dem einher-
gehenden Anstieg der Konkurse auf. Dies 
könnte ein empirischer Beleg für den in der 
Literatur häufig diskutierten Zusammenhang 
zwischen Zinssätzen und Privatkonkursen sein 
(Gross et al., 2021; Indarte, 2022), bedarf je-
doch einer genaueren ökonometrischen Un-
tersuchung. 

 

Abbildung 8: Konkurse und Konjunktur in den Bundesländern 

  

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; Statistik Austria; WIFO-Berechnungen.  

 

Die Literatur verweist auch auf die Bedeu-
tung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
für die Entwicklung der Privatkonkurse, wo-
bei der Effekt allerdings im Ländervergleich 
unterschiedlich ausfällt (Garrett & Wall, 2014; 
König, 2016). In Österreich ging etwa die 

Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in 
den meisten Bundesländern mit einem mehr 
oder weniger ausgeprägten Anstieg der Pri-
vatkonkurse einher (Abbildung 8). Dass sich 
dieser Zusammenhang in der COVID-19-Krise 
nicht zeigte, dürfte vor allem mit den 
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entsprechenden staatlichen Hilfsmaßnah-
men zusammenhängen. Während der Lock-
downs sank die Zahl der Konkurse schon al-
lein dadurch, dass sich die Gerichte im 

Notbetrieb befanden und Schuldnerbera-
tungen nur telefonisch oder online stattfin-
den konnten (ASB Schuldnerberatungen 
GmbH, 2020b). 

 

Abbildung 9: Einkommen, Schulden und Konkurse im Lebenszyklus 

  

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; EU-SILC; Household Finance and Consumption Survey – HFCS; OeNB; WIFO-Berechnungen.   

 

Die Literatur zu Privatkonkursen zeigt weiters, 
dass die Schuldenaufnahme, ähnlich wie 
Einkommen und Konsum, im Lebenszyklus 
üblicherweise einem bestimmten Muster 
folgt und Privatkonkurse damit vermehrt Per-
sonen mittleren Alters betreffen (Exler & 
Tertilt, 2020). Abbildung 9 (linke obere Grafik) 
veranschaulicht das durchschnittliche Äqui-
valenzeinkommen nach Altersgruppen; am 
höchsten ist es bei den 50- bis 59-Jährigen. 
Jüngere Personen verfügen noch über ein 
geringeres Einkommen und nehmen daher 
vermehrt unbesicherte Kredite auf, während 
diese Bereitschaft mit fortschreitendem Alter 

abnimmt (Abbildung 9, rechts oben). Diese 
Tendenz gilt auch für die Höhe der aufge-
nommenen Kredite, wobei diese Ergebnisse 
aufgrund hoher Standardfehler nicht belast-
bar sind (Abbildung 9, links unten). In Über-
einstimmung damit nehmen im Lebenszyklus 
sowohl die Zahlungsrückstände als auch die 
Belastung durch die Rückzahlung von Kon-
sumkrediten ab (Abbildung 9, rechts unten). 
Schließlich zeigt sich auch für die Konkurs-
quoten nach Altersgruppen ein klares Hügel-
profil. Personen nehmen tendenziell in 
jungen Jahren Schulden auf und zahlen 
diese – meist vollständig – über mehrere 
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Jahre zurück. Für einige wird die Schulden-
last im Lebensverlauf zu hoch, vor allem 
dann, wenn das Einkommen, etwa aufgrund 
unvorhergesehener Ereignisse, hinter den Er-
wartungen zurückbleibt. Daher kommt es im 
mittleren Alter vermehrt zu Privatkonkursen. 

Das beschriebene Altersprofil ist allerdings 
keineswegs statisch (Abbildung 10). Viel-

mehr scheint sich das Durchschnittsalter der 
insolventen Personen im Laufe der Zeit er-
höht zu haben. Die Anteile von Männern 
und Frauen an den Konkurseröffnungen blie-
ben hingegen über die Zeit bemerkenswert 
konstant. Im langjährigen Durchschnitt ent-
fallen etwa 65% der Privatkonkurse auf Män-
ner. 

 

Abbildung 10: Von Privatkonkursen betroffene Personen nach Alter und Geschlecht 

  

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; WIFO-Berechnungen. 

 

3.2 Einordnung im internationalen Kontext 

Aufgrund der unterschiedlichen Verfah-
rensdetails sind Zahlen zu Privatkonkursen in-
ternational nicht immer vergleichbar. Die 
Darstellung beschränkt sich deshalb auf Ver-
gleiche mit den USA und Deutschland. In 
den USA wurde die Möglichkeit zur Rest-
schuldbefreiung schon sehr früh rechtlich 
verankert (im frühen 19. Jahrhundert). In 
Deutschland wurde 1999 und damit etwas 
später als in Österreich ein vergleichbares 
Verfahren mit Restschuldbefreiung einge-
führt. 

Im Langzeitvergleich verzeichnete Öster-
reich zumeist die niedrigste Quote der drei 
Länder, wobei die USA lange Zeit eine deut-
lich höhere (und stark schwankende) Kon-
kursquote aufgewiesen hatte. Seit dem 
Ende der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
2008/09 ist die Quote in den USA jedoch 
stark rückläufig, wodurch sie 2021 das Ni-
veau von Deutschland und Österreich er-
reichte. Dort waren die Quoten ebenso wie 
deren Verlauf sehr ähnlich. Nur in den ersten 
drei Jahren nach der Reform von 2017 wies 
Österreich einen geringfügig höheren Pro-
zentanteil an Privatkonkurseröffnungen auf 
als Deutschland (Abbildung 11). 

Auch in den USA und in Deutschland spiel-
ten Reformen der Privatkonkursgesetze eine 
zentrale Rolle für die Entwicklung der 

Konkurszahlen. In den USA ist die Insolvenz-
möglichkeit für Privatpersonen in ihrer ge-
genwärtigen Form wesentlich durch den 
"Bankruptcy Reform Act" von 1978 geprägt. 
In der ersten Hälfte der 2000er-Jahre löste 
der starke Anstieg der Privatkonkurse jedoch 
eine Reformdebatte aus. Durch den darauf-
hin beschlossenen "Bankruptcy Abuse Pre-
vention and Consumer Protection Act" er-
höhte sich der zeitliche und monetäre Auf-
wand für die Antragstellung deutlich (Execu-
tive Office for United States Attorneys, 2006; 
Indarte, 2022). In der Folge ging die Zahl der 
Anträge drastisch zurück (Gross et al., 2021) 
und erreichte das nächste Plateau erst nach 
der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise (Abbil-
dung 11). Generell ist die Gesetzeslage in 
den USA aber nach wie vor sehr schnuldner-
freundlich (Walter & Krenchel, 2021). 

In Deutschland fand die erste größere Re-
form der Insolvenzordnung von 1999 im Jahr 
2013 statt (in Kraft ab Juli 2014). Zentrale 
Neuerung war, dass die Dauer des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens unter bestimm-
ten Bedingungen (u. a. Erfüllung einer Min-
desttilgungsquote) von sechs Jahren auf 
drei oder fünf Jahre verkürzt werden konnte 
(Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 
2019). Die zweite größere Reform betrifft alle 
Insolvenzen, die ab dem 1. 10. 2020 bean-
tragt wurden (Onwuasoanya, 2021). Die Frist 
für das Restschuldbefreiungsverfahren 
wurde hierbei grundsätzlich auf drei Jahre 

Auch in den USA und 
Deutschland spielen Re-
formen eine zentrale 
Rolle für die Entwicklung 
der Konkurszahlen. 
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herabgesetzt. Eine Mindestquote bei der 
Schuldentilgung ist seither nicht mehr erfor-
derlich (davor 35%). Im Folgejahr der Reform 

(2021) kam es in Deutschland zu einem star-
ken Anstieg der Konkurseröffnungen (Abbil-
dung 11). 

 

Abbildung 11: Konkursquoten im internationalen Vergleich 

  

Q: ASB Schuldnerberatungen GmbH, Edikte; Destatis; OECD; United States Courts; WIFO-Berechnungen.  

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Aufgrund der Restschuldbefreiung sind Pri-
vatkonkursverfahren ein zentrales Instrument, 
um überschuldeten bzw. zahlungsunfähigen 
Personen einen Neubeginn zu ermöglichen. 
In Österreich sind die Entschuldungsbedin-
gungen für Schuldnerinnen und Schuldner 
im Zeitverlauf tendenziell gelockert gewor-
den, zumindest auf formeller Ebene. Dieser 
Beitrag analysierte die Entwicklung der Pri-
vatkonkurszahlen und -quoten im Kontext 
verschiedener makroökonomischer Kenn-
zahlen. Wie die internationale Literatur zeigt, 
sind sowohl die gesetzlichen Regelungen als 
auch der wirtschaftliche Kontext wichtige Er-
klärungsfaktoren für die Entwicklung der Pri-
vatkonkurse. 

Die Zahl der Privatkonkurse legte in Öster-
reich bis Ende der 2000er-Jahre kontinuier-
lich zu, gefolgt von einem schwachen Rück-
gang bis 2017. 2018 kam es erneut zu einem 
deutlichen Anstieg im Gefolge einer größe-
ren Reform des Privatkonkursrechts. Im ers-
ten Jahr der COVID-19-Krise zeigte sich im 
Vergleich zum Vorjahr noch keine Zunahme 
der Fallzahlen. Dies wird oftmals auf die 
staatlichen Hilfen bei privaten Kredit- und 
Mietzahlungen zurückgeführt, sowie auf die 
behördlichen Kontaktbeschränkungen, die 
in einem Rückgang der Anträge und Bera-
tungsgespräche resultierten. Erst 2021 nahm 
die Zahl der Privatkonkurse langsam wieder 
zu.  

Eine Zunahme von Privatkonkursen bedeutet 
einerseits, dass mehr Personen sich und ihr 
soziales Umfeld durch Restschuldbefreiung 
und Zinsenstopp entlasten können (ASB 
Schuldnerberatungen GmbH, 2020a). Ande-
rerseits kann sich aber auch die Grundge-
samtheit der Risikopersonen vergrößert ha-
ben, z. B. ceteris paribus aufgrund häufigerer 
schlechter Finanzentscheidungen bzw. eines 
Anstiegs riskanter Kreditaufnahmen, und 
bzw. oder infolge höherer exogener Risiken 
(durch ökonomische Schocks). In den Daten 
zu den Konkurseröffnungen vermischen sich 
diese beiden Aspekte. Insgesamt ist deshalb 
eine ganzheitliche Betrachtung unter Be-
rücksichtigung mehrerer Indikatoren zur fi-
nanziellen Liquidität sinnvoll (z. B. Zahlungs-
rückstände, durchschnittliche Dauer bis zur 
Restschuldbefreiung ab Beginn des Zah-
lungsplans bzw. des Abschöpfungsverfah-
rens, Quote bzw. Zahl der "Restschuldbefrei-
ten").  

Wie die Analyse für Österreich zeigte, hängt 
die Zahl der Privatkonkurse mit der Konjunk-
tur und insbesondere mit größeren rechtli-
chen Reformschritten (2017) zusammen. 
Weiters weisen urbane Ballungsräume über-
durchschnittliche Konkursquoten auf. Um 
detaillierte kausale Zusammenhänge und 
die Auswirkungen der kräftigen Teuerung ab 
2022 zu identifizieren, sind jedoch vertie-
fende Analysen erforderlich. 
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